
Haushaltssatzung der Stadt Borken
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni
2009 (GV.  NRW. S.  380)  hat  der  Rat  der  Stadt  Borken mit  Beschluss  vom 10.02.2010 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Borken
voraussichtlich  anfallenden  Erträge  und  entstehenden  Aufwendungen  sowie  eingehenden  Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält,
wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 73.164.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 85.716.600 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 67.313.900 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 78.349.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf 19.413.800 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf 16.285.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

2.679.000 Euro

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnis-
planes wird auf 
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnis-
planes wird auf 

festgesetzt.

12.552.200 Euro

0 Euro
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 

festgesetzt.

4.000.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 192 v. H.

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf
(darin enthalten ist ein Zuschlag für die
Straßenreinigung von 23 v. H.)

404 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 403 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept): entfällt

§ 8

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

1. im Einzelfall bis 50.000 Euro,

2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder ver-
traglicher Grundlage beruhen sowie bei Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahres-
abschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen
gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.
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